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§ 1d EisbG Vertikal integriertes
Unternehmen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Ein vertikal integriertes Unternehmen ist entweder ein integriertes Eisenbahnunternehmen oder ein

Unternehmen, bei dem im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 über die Kontrolle von

Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“), ABl. L 24 vom 29.01.2004, S. 1,

1. 1.ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen von einem Unternehmen kontrolliert wird, das gleichzeitig ein

oder mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen kontrolliert, das bzw. die Eisenbahnverkehrsdienste auf dem

Netz des Eisenbahninfrastrukturunternehmens erbringt bzw. erbringen,

2. 2.ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen von einem oder mehreren Eisenbahnverkehrsunternehmen

kontrolliert wird, das bzw. die Eisenbahnverkehrsdienste auf dem Netz des

Eisenbahninfrastrukturunternehmens erbringt bzw. erbringen, oder

3. 3.ein oder mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen, das bzw. die Eisenbahnverkehrsdienste auf dem Netz

des Eisenbahninfrastrukturunternehmens erbringt bzw. erbringen, von einem

Eisenbahninfrastrukturunternehmen kontrolliert wird bzw. kontrolliert werden.

2. (2)Sind ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen und ein Eisenbahnverkehrsunternehmen völlig voneinander

unabhängig, werden jedoch beide unmittelbar vom Bund oder einem Bundesland ohne zwischengeschaltete

Stelle kontrolliert, gelten sie nicht als vertikal integrierte Unternehmen.
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